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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Die vorliegenden AGB regeln sämtliche Beziehungen 
zwischen einer Agentur (nachfolgend «Agentur») und 
ihren Kunden (nachfolgend «Auftraggeber»). 

1. Leistungen von der Agentur 
Die Agentur erbringt ihre Dienstleistungen gemäss 
einem separatem Vertrag oder, wenn ein solcher fehlt, 
gemäss ihrer Offerte. 

Aufgaben sorgfältig, gewissenhaft und weisungskon-
form zu erledigen. Die Agentur wird die berechtigten 
Interessen des Auftraggebers in guten Treuen wahren 
und insbesondere das Geschäftsgeheimnis des 

gewährt wurde. 

3. 
3.1 Grundsatz
Die Urhebernutzungsrechte an den von der Agentur 
geschaffenen Werken (Kommunikationskampagnen, 
Kommunikationskonzepte, Gestaltungsvorschläge, 

-

-

ihren Werken in einer von ihr zu bestimmenden Form 
zu bezeichnen.

Der Umfang der erlaubten Nutzung an den von der 
Agentur geschaffenen Werken ergibt sich aus einem 
separaten Vertrag oder, wenn ein solcher fehlt, aus 
ihrer Offerte. Die von der Agentur geschaffenen Werke 

-
terlagen oder Teile davon, welche dem Auftraggeber 
ausgehändigt werden, nur im Rahmen des vereinbar-

vereinbart wird, beschränkt sich die inhaltliche, zeitli-
che und geographische Nutzung der von der Agentur 
geschaffenen Werke durch den Auftraggeber auf die 

von der Agentur geschaffenen Werke wird nicht einge-

Auftrages liegende Nutzung hat der Auftraggeber die 

änderungen an den von der Agentur geschaffenen 
-

der Agentur zieht die Zahlung einer Konventionalstrafe 
gemäss Ziff. 3.3 nach sich. 

Die widerrechtliche Nutzung von urheberrechtlich 
-

Zahlung einer Konventionalstrafe im Umfang von 50% 
des Auftragvolumens. Die Geltendmachung eines 

-
behalten. Durch die Zahlung der Konventionalstrafe 
fällt das Verbot der Nutzung nicht dahin. Jede weitere 
Nutzung untersteht der Zahlung der obgenannten 

Werken sowie von Konzepten und Ideen der Agentur, 

die schriftliche Zustimmung der Agentur. 

Anwendung.

4. Beizug Dritter

Rechnung des Auftraggebers beizuziehen. Die 
auf den Namen des Auftraggebers ausgestellten 

und an den Auftraggeber weitergeleitet. Die Agentur 

Rechnungen Dritter.

Bei Bearbeitungen, Anpassungen oder Umgestal-
tungen von Werken Dritter, welche die Agentur vom 

-
lichen Hinweis seitens des Auftraggebers in guten 
Treuen davon ausgehen, dass die Berechtigung zu 
solchen Verwendungen vorliegt und dementsprechend 

Anwalts- und Gerichtskosten) und ersetzt der Agentur 

Die Agentur gewährleistet, dass die von ihr erbrachten 

im Rahmen dessen, was gesetzlich und aufgrund 
allfälliger Wahrnehmungsverträge zwischen Urhebern 

ist. Die Agentur informiert den Auftraggeber, falls 
solche Verwertungsverträge bestehen sollten. Die 

-
ter, bei deren Beschaffung sie lediglich als Vermittlerin 
aufgetreten ist.

6. Haftung 

-

7. Honorar

-

-

Das Honorar der Agentur bemisst sich nach Zeit-

(Budget). Die Details sind in einem separaten Vertrag, 
oder wenn ein solcher fehlt, in der Offerte geregelt. 

Die Agentur gibt dem Auftraggeber notwendigen 

in der Abrechnung ausgewiesen. 

Die Agentur erbringt keine unentgeltlichen Vorleis-

-
tigt, ein Honorar zu verlangen. Das Honorar bemisst 

Fehlt sowohl ein Vertrag als auch eine Offerte, bemisst 

7.5 Reduktion oder Annullierung des Auftrages
Wird ein Auftrag umfangmässig reduziert oder annul-

bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Arbeit. 

a)
  von Dritten;

 auf Wiedergutmachung aller sich aus der 
 Reduktion oder Annullierung ergebenden 

  ihre bisher geleistete Arbeit bei Annullierung 
 des Auftrages anderweitig zu verwenden.

Dienstleistungen bis zu dem in der Rechnung genann-
ten Fälligkeitsdatum oder innerhalb der angegebenen 
Zahlungsfrist zu bezahlen. Bei fehlender Angabe eines 
Fälligkeitsdatums oder einer Zahlungsfrist, gilt eine 
Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Datum der Rechnung. 

diesfalls das Recht vor, Verzugszinsen von 5% p.a. 
einzufordern.

Die von der Agentur erstellten Offerten und alle 

allenfalls weitere gesetzlich geschuldete Abgaben 

Die Agentur behält sich an allen im Rahmen der 

gleichzeitiger Abgeltung aller bis zur ordentlichen 
Beendigung des Vertrages verrechneten oder verre-

-
trag abschliesst, Gläubigerschutz beantragt oder wenn 

10. Daten und Unterlagen

erstellten Daten und Unterlagen nach Beendigung der 
Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung während 
zehn Jahren auf. 

-
gemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein bzw. werden, so bleibt die Wirksam-

Bestimmung tritt eine den Zweck der Vereinbarung 
entsprechende oder zumindest nahe kommende 

vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Be-

unmittelbar wirksam. 

Diese ABG sowie alle Vertragsverhältnisse zwischen 
dem Auftraggeber und der Agentur unterstehen 
schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichts-


